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8 8 W-FP Geschaftsfuhrer

W-FP - Wiener Fiaker- und Pferdemietwagengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

Ist der Konzessionswerber nicht eine eigenberechtigte natlrliche Person, muss ein Geschaftsfiihrer bestellt sein, der
die im8& 5 Abs. 1genannten personlichen Voraussetzungen erfullt. Dies gilt auch fir den Fall, dass der
Konzessionswerber keinen Wohnsitz im Inland hat, sofern die Zustellung der Verhdngung und die Vollstreckung von
Verwaltungsstrafen nicht durch Ubereinkommen sichergestellt sind. Der Geschéftsfiihrer muss seinen Wohnsitz im
Inland haben, sofern die Zustellung der Verhangung und die Vollstreckung von Verwaltungsstrafen nicht durch
Ubereinkommen sichergestellt wird und auch in der Lage sein, sich im Betrieb entsprechend zu betatigen. Ein solcher
Geschaftsfuhrer kann auch in anderen Fallen bestellt werden. Die Bestellung muss vom Magistrat durch die im § 9

Abs. 2 vorgesehene Bewilligung genehmigt werden.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/w-fp/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/w-fp/paragraf/9
file:///

	§ 8 W-FP Geschäftsführer
	W-FP - Wiener Fiaker- und Pferdemietwagengesetz


